
DIODORS RÖMISCHE ANNALEN

Dass die Angaben über die römische GesclIiclIte, die Dio­
dor jeweils seinem BericlIt über die grieclIisclIe und sicilisclIe
GesclIiclIte anreiht, neben Polybios die beste Überlieferung
sind, die wir für die ältere GeschiclIte der Republik besiyen,
ist allgemein anerkannt. Das hatte sclIon Niebuhr erkannt.
Weil Diodor den Fabius Pictor gekannt (VII frg. 3, 4) und
sclIwerIiclI lateinisclI gesclIriebene Annalisten gelesen habe,
spricht er die Vermutung aus (Römische Geschichte 1II1832
S. 264), dass kein andrer als der erste römisclIe GesclIiclIts­
sclIreiher Diodors Quelle gewesen sei. Diese Vermutung hat
Mommsen (Römische Forschungen II 1879, 221-290) näher
Zll begründen gesucht. Später wnrde diese AnsiclIt von J. Ba­
der, De Diodori rerum Romanarum auctoribus 1890 und Ed.
Schwarl} (RE V 696) vertreten 1). DoclI sind hald naclI dem
ErsclIeinen der MommsensclIen ForsclIungen Bedenken da­
gegen geäußert worden. G. Thouret (Ober den gallischen
Brand in: Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 1880, 93-158) maclIte
gelteud, daß Diodors BericlIt übe,r den Gallierkrieg bereits
Ausschmückungen enthält, die dem polybianischen Bericbt
(II 28) noclI fremd sind. Klimke, Diodorus Sikulus und die
römische Annalistik 1881 bekämpfte die MommsensclIe An,
siclIt ganz allgemein. Ed. Meyer (Rhein. Mus. XXXVII 1882,
610-617) bringt manclIerlei Gründe gegen die Benulwng des
Fahius; er se~t Diodors Quelle vor Piso an, nennt aber keinen
Namen. G. Sigwart (Klio VI 1906, 269-288. 341-379) suclIt
den NaclIweis zu führen, dass Diodors Annalen aus zwei ver­
sclIiedenen Quellen stammen: einer grieclIisclI gesclIriehenell
und einer lateinisclIen. Die grieclIisclIen Namensformen he­
weisen aber niclIt das, was sie heweisen sollen. Denn es .ist
doclI ganz natürliclI, dass sie gelegentliclI dem SclIriftsteller
unterlaufen. So ist die SclIeidung der Quellen naclI dem Ge­
brauclI von KeAroi oder rUM,rUl, lepoUi1iu oder O"ulKAI'}'rOr;;,
'Iurru'flu oder'ArrouAlu durclIaus niclIt beweisend für den ver­
sclIiedenen Ursprung der betreffenden Stellen. Beweisen,.d
sind bei dem grieclIisclIen SclIriftsteller höclIstens die latei-

J) VgI. u. a. auch C. Wlldlsmuth, Einleitung ins Studium der alten
Geschichte 1895, 101. A. Rosellberg, Einleitung und Quellenkunde zur
riimisclten Geschichte 1921,122.
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~ismen Bezeichnungen. Namentlich lässt sich z. B. keine Be­
gründung erkennen, warum in der Geschichte des Samniter­
krieges zu den J. 318 (XIX 10, 2), 316 (XIX 65, 7), 315 (XIX
72, 5. 8) eine lateinische Quelle, zu den J. 310 (XX 35,2
TWV 'larruTwv) und 306 (XX 80,1) eine griechische henu\lt
sein sollte. Viel natürliOOer ersOOeint die Annahme, dass
Diodor allmählich die ihm als GrieOOen fremde Bezeimnung
'ArrouAia ahgestreift hat 2). Sigwarts Vermutung, auf einige
ÄusserliOOkeiten gestütst, die siOO auOO anders erklären lassen,
würde hei Diodor eine seltsame Arheitsweise voraussetsen.
O. Leuze, Die römische Jahrzählung 1909, hesonders S. 44
his 78, sncht erneut Fahius als Quelle Diodors zu erweisen.
Er hringt keine durmsmlagenden Gründe für diese Gleidmug
vor und maOOt siOO die Widerlegung dessen, was dagegen gel­
tend gemamt worden ist, doch wohl etwas zu leiOOt. Neuer·
dings wendet sich J. Beloch (RömisChe GesChiChte 1926, 107
his 132) von Mommsen ah und hringt wiOOtige Gründe da­
gegen vor, ohne jedoOO die Frage vollständig zu erledigen.

Eine wiOOtige Vorfrage scheint mir entsOOieden. Na00­
dem C. CiOOorius (Leipz. Stud. IX 1887, 212) die Ansicht auf­
gestellt hatte, dass die ßeamtenlisten Diodors und seine Er­
zählung aus verschiedenen Quellen stammten, wohei er auf die
Verwendung der Zunamen für jene auf eine ju~ge Vorlage
sOOlos8, hat W. Soltau, Römisme Chronologie 1889, 324, aus
der verschiedenen ZeithereOOnung während des zweiten Sam­
niterkrieges den siOOeren Nachweis geführt, dass Beamten·
listen und GesOOichtserzählung versooiedenen Ursprungs sind.

Wenn das 9. Jahr des Krieges gleich 01. 115,4 ist (XIX
10,1) und die Dauer des ganzen Krieges auf 22 Jahre 6 Mo­
nate herechnet wird (XX 101, 5 zu 01. 119, 1), so ergiht siOO
zwischen heiden Zeitangahen ein Jahr zu wenig. Deshalh
muss in der Erzählung das Dictatorjahr 309/445 varr. mit
gerechnet sein. Da der Krieg i. J. 326/428 varr. hegonnen
hat (Liv. VIII 25,2 novi deinde consules iussupopuÜ cum
misissent qui indicerent Samnitibus bellum, ipsi maiore co­
natu quam adversus Graecos cuncta parabant), so kommt
man auf 318/436 varr. als 9. Kriegsjahr nur dann, wenn das

2) XIX 76, 1 TWV KaT' 'ITa1l.iav 1T01l.Ewv ist mit Recht angezweifelt.
Drammann bemerkt dazu vorsichtig: Apulia significatu.r und Beloeh 1926,
406 pßichtet ihm bei. 'ITa1l.iav kann aber ehensogut aus CA)'lTouAiav wie
aus 'I<muT(av entstellt sein.
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Dictatorjahr 324/430 varr. mitgerechnet wird. Lenze 1909,
215 versucht zwar, dieser Forderung auszuweichen. Er rech­
net, wie bereits L. Triemel (Jahrh. f. Phi1. CXXXIX 1889,
345), das J. 327/427 varr. als erstes Kriegsjahr und beruft
sich auf Liv. VIII 23, 13 L. Cornelio quia ne eum quidem in
Samnium iam ingressum revocari ab impetu belli placebat,
litterae missae ut dictatorem comitiorum causa diceret. Indes
diese Angabe kann nicht geschichtlich sein. Der Auftrag für
den Consul L. Cornelius ist VIII 22, 9 deutlich umschrieben:
Cornelius altero exercitu Samnitibus siqua se moverent oppo­
situs. Er soll also das römische Gehiet decken und bezieht
deshalb in Campanien ein Standlager (22, 10): fama autem
erat defectioni Campanorum imminentes admoturos castra;
ibi optimum visum Cornelio stativa habere. Die Ergänzung
(ad Capuam) admoturos CGstra (so H. J. MueIler) ist sinn­
gemäss, aber doch wohl entbehrlich. Jedenfalls kannCorne­
lins im I. 327 nicht in Samninm eingerückt sein, weil die Er­
nenuung eines Dictators in agro Romano stattfinden muss
(Mommsen, Staatsrecht II 152). Jene Angabe widerstreitet
auch der Kriegserklärung des I. 326/428, ist also als Aus­
schmückung des Livius oder seiner Quelle auszuschalten 3).

Bei der Bestimmnng der Kriegsdauer auf 22 Jahre 6 Mo­
nate rechnet Leuze sehr ausprechend die 6 Monate auf den
Sommer des J. 304/450 varr. bis zum 1. November, an dem
der Consul P. Sulpicius nach den Triumphacten de Samnitibus
triumphiert. Um daun das eine Jahr zu beseitigen, das die
Berechnung zuviel bietet, nimmt Leuze weiter an, dass Dio­
dor 22 Jahre statt des 22. Jahres geschrieben habe. Das kann
nur für den gelten, der "die Ansicht teilt, dass der von Dio­
dor benütste Annalist identisch ist mit der Fastenquelle". Aber
das muss doch grade erst erwiesen werden. Noch weniger
glaubhaft ist die Annahme Triemels (a. a. 0.), dass Diodor
in seiner Vorlage die Zahlen duo et viginti und duodeviginti
verwechselt habe. Denn dann ergibt sich ein Widerspruch mit
Diod. XIX 10, 1: wenn das 9. Kriegsjahr gleich 01. 115, 4 ist,
kann das 19. (18 J. 6 Mon.) nicht 01. 119, 1 sein: zwischen
beiden liegen 12 Jahre. So unangenehm es also auch sein

3) Man darf vielleicht mit der Möglirokeit reronen, dass auro hier
in Livius' Vorlage zwei Darstellungen vorhanden sind, die die Ereignisse
um ein Jahr versroieden berlcllteten. Belege für diese Ersroeinung bietet
das 9. Buch des Livius mehrfaro, vgl. einstweilen IX 20, 4. 7 und J. See­
müller, Die Doubletten in der ersten Dekade des Livius 1904, 53.
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mag, so muss man doch für Diodors Vorlage die Einrechnnng
der Dictatorjahre voransse~en. Sie können also nicht erst von
Varro erfnnden sein (Lenze 1909,212 H.). Ist es nicht auch
bedenklich, ihn für den Schöpfer einer staatsrechtlich un­
möglichen Annahme zu halten? Fand er sie vor, so liegt die
Sache anders. Auch eine andre Tatsache deutet auf den
verschiedenen Ursprung der Beamtenliste und der Annalen
hin. Die falsche Wiederholung einiger Zunamen vom Jahre
vorher in der Beamtenliste (Leuze 1909, 66) und die Irrtümer
in der Liste XVII 17,1. 29,1 (Leuze 1909,13) haben, wie
Leuze selbst ausführt, zur Vorausse~ung, dass die Beamten­
liste nicht mit den annalistischen Angaben belastet war. Wer
die Vorausse~ung macht, dass Diodor sich aus seinem Anna­
listen die Beamtenliste vorher ausgezogen habe, se~t wieder
voraus, was zu beweisen ist. Für Trennung der Beamtenlisten
und Geschichtserzählung ist schon L. Cohn, Philol. XLII 1884,
21, der sich auf seinen Lehrer C. Neumann beruft.

Für diese Ansicht ist auch Beloch eingetreten, der überdies
Teile der Erzählung mit der Beamtenliste verbinden uud aus
deren Quelle besonders die wenigen Varianten in der Erzäh.
lung ableiten wollte, weil der Chronist in nehensächlichen Din­
gen keine Variauten gegeben hahen könne (1926, 117). Wenn
wir die Quelle der Annaleu Diodors untersnchen wollen, kön­
nen wir also fürs erste die Beamtenliste hei Seite lassen. Für
die Quelle der Annalen ist aber eiu festes Ergehnis noch nicht
gewonnen. Da auch, noch nicht alle Mittel der Beweisführung
erschöpft sind, ist eine Nachprüfung der ganzen Frage gebo­
ten. Zunächst mnss dabei gefragt werden, wieweit erkennbar
ist, ob Diodor selbst deu ihm vorliegenden Stoff umgestaltet
hat. Man se~t zwar gewöhnlich Diodors Bericht seiner Vor­
lage ohne weiteres gleich und zieht aus dem Bestand an Nach­
richteu wichtige Schlüsse 4). Das ist voreilig. Schwar~ hat dar­
auf hingewiesen, dass Diodor in B. XVII und XVIII über,
haupt die römische Geschichte vernachlässigt hat; auch für die
Jahre 01. 111, 1 (415 a. u. 01. 115,3 (435 a. n. c.) erfah­
reu wir ausser der Beamtenliste nichts. Es ist ausgeschlossen,
dass ein römischer Geschichtsschreiber, gleichviel welcher Zeit.
über diese Jahre uichts berichtet haben sollte. Znm Jahre
436 a. u. c. (318) beginnt Diodors Bericht mit den Worten
(XIX 10,1): Kcmx bE Tirv 'ITaAiav 'PwllalOl 1lE.v EvvaTov ET()~

4) So auch J. Käut, Philol. XLVIII 1889,306-339.

Rbein. Mus. f. Pbilol. N. F. LXXXVI. 14
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ilbll blErrOAEI-WUV rrpoli; LaMVLTali; •. Ed. Meyer (Kleine Schriften
1910,363) meint allerdings, dass die Abschnitte über die
römische Geschichte von den Abschreibe~n beseitigt worden
seien, was schwer" vorstellbar ist. Ibnen pflegt man auch die
zahlreichen Fehler und Auslassungen in der Beamtenliste zu­
zuschreiben. Durch die Wiederholung der Beamtenliste der
Jahre 01. 98,3-99,3 (XV 2, L 8, L 14, L 15,1. 20,1) aus
den J. 01. 97,2- 98,2 (XIV 97, L 99, L 103, L 107, L HO, 1)
lässt sich der Beweis erbringen, dass die Flüchtigkeiten dem
Schriftsteller selbst zur Last fallen. Er hatte in den Listen von
01. 98, 2 und 99, 3 zwar versprochen, 6 Kriegstribunen zu nen·
nen, bietet aber beide Male nur 4 Namen: E.V b€ Tfj 'PWMJ;I T~V

urranK~v apx~vEtXov XIAiapx01 ~E, K6i:VTOli; LOArriKlO<;, KaiO"wv
(MßIO<;, K6i:VTO~ LEpouiAlO~, TIOITALO~ KOPVJ1AlO~: 'PwlletiOt KetTE­
O"TllO"etV aVTt TWV umhwv XIAHXpxouli; EE, KO'iVTOV LOArriKLOv, r a'iov
<PUßlOV, K6'iVTOV LEPOUlAlOV, TI6rrAlOv KOPVJ1AlOV. Soll man an­
nehmen, dass die Abschreiber von den ursprünglichen 6 Namen
zweimal gerade dieselben zwei ausgelassen hätten? Ebenso
deutlich liegen die Verhältnisse vor uns XIV 97,1 EV 'PWIlJ;l
T~V urranKllv apXllv bl4JKOUV XIAiapxol TpEi<;, MapKoli; <t>ouPLOli;,
ru"iOli; AllllAlOc; '" XV 2 'PwMaiOl M€V aVTt TWV umiTwv XIAlap­
XOUC; TpEili; KaT€O"TllO"etV, MUPKOV <!>OUPlOV, ~n b€ ra'iov Kat AIMi·
AlOV, Hier deutet das .Kat an der zweiten Stelle auf einen
dritten Namen. Wenn aber hier Diodor selbst, nicht die Ab.
schreiber, für die Störungen verantwortlich zu machen sind,
so darf dasselbe auch für diejenigen Teile gelten, wo die
römische Gescbichte überhaupt fehlt. Es ist also auch sonst
nicht gestattet, bei Diodor ex silentio zu schliessen. Das ist
vielfach anerkannt worden (z. B. von Leuze 1909, 69).

Ist aber die Auswahl des Stoffes auf ihn selbst zurück·
zuführen, so muss sich aus eben dieser Auswahl auch erken­
nen lassen, welche Ereignisse für ihn von besonderer Bedeu­
tung waren. Keinesfalls lässt sich sagen, dass der Stoff all­
mählich anschwelle und dass Diodors römische Annalen ein
Bild der ältesteu Chronik wiedergeben. Ausführlich behan­
delt,oiodordrei Ereignisse: den Galliereinfall (XIV 113-H7),
den Sturz der Decemvirn (XII 24-25) und den zweiten Sam~

niterkrieg vom neunten Jahre an (XIX 10,1); im Anschluss
dar.an wird' die Censur des Ap. Claudius behandelt (XX 36).
SOllst spricht er etwas ausführlicher noch von der Einnahme
Veiis (XIV 93, 2); hierbei fesselt ihn das Schicksal des del­
phischen Weihgeschenks "der Römer, das :in die Hände lipari-
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scher Seeräuber fällt und auf Veranlassung des Timasitheos
freigegeben wird. Dass dieser Vorgang für den Sicilier Diodor
besondere' Bedeutung haben musste, ist begreiflich. Die Er­
oberung Roms durch die Gallier hat überall in Griechenland
einen starken Eindruck gemacht. Es ist das frühest.e Ereignis
der römischen Geschichte, dessen griechische Schriftsteller der
Zeit gedenken. Theopomp (Plin. Nat. hist. III 57 = FrGrHist;
317), Herakleides P,ontikos nnd Aristoteles (PInt. Cam. 22,3)
haben davon gesprochen. Man empfand die Niederlage Roms
als ein nationales Unglück; denn Herakleides bezeichnet Rom
als 1T6Al~ 'EAAl'Jvi~. Deshalb ist es verständlich, dass auch
Diodor darüber ansführlieh berichtet. Bei der Geschichte der
Decemvirn übergeht er {len Inhalt. der Geseßgebung und
schreibt nach Anführung der Namen nur ganz kurz (XII 23, 1):
OUTOl TOU~ v6/lou~ O"UvETEAEO"av und zum folgenden Jahre
(XII 24, 2): OUTOl bE TOU~ v6/lou~ OUK ~buvtlel'JO"av O"UVl'EA€O"ctl.
Dass Diodor hier seine Vorlage stark verkürzt hat., liegt auf
der Hand. Auch das Fehlen dreier Namen in der Reihe der
zweiten Decemvirn darf ihm zugeschrieben werden. Ihn fes­
selt in erster Linie. die Geschichte der Verginia, die er" zum
J. 450 allein erzählt, allerdings unter Beseitigung aller Na­
men. Selbst Ap. Claudius wird nur als d~ El; aUTwv bezeich­
net. Man wird daraus nicht mit Ed. Meyer schliessen, dass
die Geschichte in der Quelle n 0 c h keine Namen geboten
habe. Denn wenn ein Märchen ihrer entbehren kann, die
Sage und namentlich ihre Behandlung iu der römischen Anna­
listik verzichtet nicht darauf. Hier hat sicher Diodor selbst
die ihm gleichgültigen Namen beseitigt, um die Geschichte an
sich wirken zu lassen. Besonders beweist die Unterdrückung
des Namens des Ap. Claudius, um dessen willen die Ge­
schichte erfunden ist, dass Diodor die Namen weggelassen hat.

,Dass für einen Westgriechen Roms entscheidender Kampf
mit den Sanmitern eine grössere Bedeutung hatte als alle vor­
angegangenen Ereignisse der römischen Geschichte, versteht
sich leicht. A.ber erst als Diodor an die Geschichte des nenn­
ten Kriegsjahres (318) herankam, ist er sich dieser Bedeutung
bewusst geworden.

Ist 'somit die Auswahl der ausführlicher wiedergegebenen
Erzählungen durch ihre besondere Wichtigkeit für den Schrift­
steller bedingt, so werden wir auch son~t nicht vorausseßen
dürfen, dass er den Inhalt seiner Quelle ~ollständigverwertet
hat. So berichtet er nichts von der Schlacht am Veseris (340),

14*
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in der P. Decius Mus sich fürs Vaterland opferte 5), sondern
erwähnt nur die zweite Schlacht bei Sinuessa (I:ouE.mra XVI
90, 2), die deu Krieg beendete. Auch sonst lassen sich Aus­
lassungen Diodors feststellen. Liv. IX 20, 4 berichtet zmn
J. 318: ex Apulia Teanenses Canusinique ... in deditionem
venerunt. Diod. XIX 20,1 lässt die Teanenser weg: TrpoO'aya­
y6/-lEVOl Kavucriou\; 0J..ltlpOUC; Trap' aUTl1Jv ~Aaßov. Aber gerade
deren Übergabe ist alte Überlieferung: sie erscheint bei Liv.
IX 20, 7 aus anderer Urquelle zum I. 317: Teates quoque
Apuli ad novos consules .•• foedus petitum venerunt. ­
Von deu beiden Kolonien, die im J. 312 begründet werden,
Suessa Aurunea und Pontia (Liv. IX 28,7), erwähnt Diod.
XIX 201,3 nur die zweite; die Anlage von Suessa drei Jahre
nach der Gründung der Kolonie Luceria bezeugt Vell. 114,4.

Zum J. 315 fehlt bei Diod. XIX 72,8 der Sieg der Römer
in Apulien (Liv. IX 26, 2), der die Voraussebung für die An­
lage von Lueeria bietet.

Gekürzt und dadurch unklar geworden ist die Darstel­
lung Diodors auch XIV 114, 2 ~EEAe6VTElö be Travbru.le.1 Kat

btaßaVTE\; TOV TißEptV Trapa TOV 1tOTaf..l0V nl!lTOV TllV Mva­
J.llV O'Tabiou\; OTbOllKOVTa. Klimke 1881, 15 meint, dass
grade die verwirrenden Worte blaßavTE<;; TOV TißEptv aus der
Quelle übernommeu seien. Diodors Beschreibung der Schlacht
an der Allia sebt ebenso wie die sonstige Überlieferung vor­
aus, dass die Schlacht auf dem linken Tiberufer geschlagen
ist. Dann müsste also der Übergang ·vom rechten auf das
linke Ufer stattgefunden habeu. Das wäre aber nur möglich,
wenn vorher berichtet war, dass man die Gallier von Südetru­
rien her erwartet habe und deshalb auf das rechte Tiberufer
übergegangen sei, um ihnen entgegenzuziehen. Als dann ihr
Anmarsch auf dem andern Ufer gemeldet wurde, musste das
Heer erst wieder zurückgenommen werden, um dann 10 m. p.
(OTbof)KovTa O'Tabioulö) vorzurücken (vgl. Liv. V 37,7 tumul·
tuario exercitu raptim ducto aegere ad undecimum lapidem Oe­
cursum est). Jedenfalls hat Diodor selbst keine klare Vorstel­
lung von den Vorgängen. Es wäre deshalb anch denkbar, dass
er seinerseits angeuommen habe, die Gallier wären von N
her auf Rom marschiert, und dass er die Römer beim Aus-

fl) Der Opfertod des P. Deeius Mus gehärt zu den wohl beglaubig­
ten Tatsachen und haftet an diesem Decius (vgl. Rhein. MUll. LXXXI
1932,151).
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marsch den Tiber babe überschreiten lassen (so L. Cohn, Phi­
lot XLII 1884,5). Dies ist wahrscheinlicher, als dass Diodor
zwei Berichte verbunden habe, von denen der eine (lie
Schlacht auf das rechte Tiberufer (wegen der Worte bwßav­
TEe; TOV Tiß€P1V) seyte, der andere auf das linke (so F. Scha­
chermeyr, Klio XXIII 1929, 277).

Diodor hat unter einem Jahr oft Ereiguisse mehrerer
Jahre berichtet (Wachsmuth 1895,90), was schwer erklärlich
wäre, wenn er Beamtenliste und Annalen aus demselbeu Ver­
fasser entnommen hätte. Bei der Erobernng Veiis (396/358
varr.) ist für ihn der militärische Erfolg von geringer Bedeu­
tuug. Viel ausführlicher berichtet er über das delphische
Weibgeschenk. Dieses wurde nach Liv. V 28, 2 im zweiten
Jahre nach der Eroberung der Stadt abgesandt und fiel in die
Hände liparischer Seeräuber. Durch den Strategen Timasi­
theos werden die römischen Gesandten befreit und nach Del­
phi entlassen. Sie kehren wohlbehalten nach Rom zurück.
Timasitheos wird durch das Gastrecht geehrt und 137 Jahre
später, als Lipara im ersten punischen Kriege erobert war,
auch seinen Nachkommen Steuerfreiheit gewährt. Lipara ist
von dem Consul des J. 252 C. Aurelius Cotta erobert worden.
Rechnet man 137 Jahre zurück, so kommt man keinesfalls auf
das Jahr 392, in das Diodor die Eroberung Veiis seyt, son­
dern auf 389. Da die Gesandtschaft zwei Jahre nach der Er­
oberung abgeht, wird sie im dritten zurückgekehrt sein. In
diesem wird dann- auch die Ehrung des Timasitheos anzu­
seyen sein. Also hat Diodor auch hier sachlich Zusammen­
gehöriges aus verschiedenen Jahren zusammengefasst 6).

Der Gallierkrieg ist von Diod. XIV 113-117 unter dem
J. 386 (01. 98,2) behandelt. Aber dieser Abschnitt greift be­
trächtlich weiter (Klimke 1881,17 H.). Ähnlich ist mit der
Censur des Ap. Claudius (XX 36) auch die Geschichte his zu
der vier Jahre später fallenden Aedilität des Cn. Flavius ver­
bunden.

Eine wichtige Abweichuug weist die Überlieferung zum
J. 307 auf. Nach Diod. XX 44, 8 Ol TWV 'PWI-lalWV ümHOl

6) Wenn App. Ital. 8 berichtet, dass der goldene Krug durch Ono­
marchos im Phokischen Kriege eingeschmolzen nnd nur die bronzene· Ba­
sis erhall:en geblieben sei, so ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Be­
obachtung in le~ter Linie auf Fabius Pictor zurückgeht, der nach der
Schlacht bei Cannae als Gesandter nach Delphi geschickt war. Da er aber
die römische Annalistik überhaupt beherrscht hat, folgt für Diodors
Quelle nichts aus dieser Annahme.
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Ma.PI10lt; Tl'O~E/lOU/lEVOlt; urro :Ea/lVlTwV POTJ8ftl1lXVTEt; nJ TE /lllXIJ
npOETEPI1I1(lV Kai I1UXVOU/i TWV nOAE/liwv aVEl~ov sind die Mal'­
seI' mit den Römern verbündet. Anders steUt Liv. IX 41,
4 den Vorgang dar: cum Samnitibus acie dimicatum. haud
magno discrimine hostes victi, neque eius pugnae memo'l'ia
tradita foret, ni Marsi eo primum proelio cum Romanis
bellassent. secutiMarsorum defectionem Paeligni eandem for­
tunam habuerunt. Die strategisme Absicht der Samniter ist
klar, sie wollten den Römern den Weg nam Apulien sperren,
der den Römern bisbel' infolge ihrer Verbiudung mit den
Marsern und Paelignern offen gestanden hatte. Ob sie dazu
die Marser durm Überredung gewonnen haben oder ihren
Plau mit Gewalt durmseilen wollen, ist an sich nicht zu ent­
smeiden. Da die Römer erst drei Jahre später diePaeligner
wieder unterwerfen, ist jedenfalls vorher mit ihrem Abfall
zu rechnen. Dadurch gewinnt der livianische Bericht über die
Paeligner innere Wahrscheinlimkeit. Hier hat also Diodor
gekürzt. Freilich, über das Verhalten der Marser folgt daraus
uichts. Da muss die Entscheidung unsicher bleiben. Ein Miss­
verstäudnis ist bei Diodor ebenso gut möglich wie bei Livius.
Vielleicht deutet aber der leichte Sieg darauf hiu, dass die
Römer nicht gegen Marser und Samniter zu kämpfen hatten,
sondern nur gegen ein verhältnismässig schwaches Heer dieses
Volkes. Dass der Irrtum aus der verschiedenen Deutungsmög­
lichkeit des Ausdrucks pugnare eum aliquQ entstanden ist,
ist dnrchaus glaubhaft. Dass ein solcher Irrtum hei Livius
bezw. seinem Vorgänger ebenso leicht möglich ist wie hei
Diodar, bedarf keiner Erörterung. Jedenfalls möchte ich aus
Diodors Worten I1UXVOUt; TWV nOAE/liwv aVE1Aov nicht allzu­
viel schliessen (anders P. Binneboessel, Untersuchungen über
Quellen und Geschichte des zweiten Samniterkrieges von Gau­
dium bis zum Frieden 450 a. u. c. 1893, 84). Man hat viel
Wert darauf gelegt, dass Diodor die Kriegshandlungen nicht
an die einzelnen Consnln verteilt. Aber dass er nicht die Na­
men der handelnden Consuln nennt, sondern sich mit der
allgemeinen Bezeichnnng 01 'Pw/la'iol begnügt, für die von
XIX 76 an 01 ürrlXTOl tritt, lässt keinen Schluss auf seine
Vorlage zu. Wo die Consuln getrennt handeln, weiss Diodor
ebenso gut Bescheid wie Livins (vgl. XVI 90, 2. XX 35, 2.
101, 5). Ständig nennt er die Dictatoren nnd Reiterobersten
mit Namen. Die verschiedene Behandlung dieser und der Con­
suln begreift man leicht; denn die Consulnamen waren ja iu
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der Beamtenliste bereits mitgeteilt. Wenn also nodl J. Kaerst
(Iahrb. f. Phil. SuppI. XIII 1884, 748. PhiloI. XLVIII 1889,
306) in der Weglassung der einzeln handelnden Consuln eiu
Zeimen für hesondere Altertümlimkeit der Quelle Diodors
sieht, so kann im dieser Meiuung nimt heipflimten. Diodor
sprimt ja zunämst nimt von den Consuln, sondern von den
Römern smlemthin. Die Versmiedenartigkeit der militäri·
smen Aufgaben,; wie sie sim bei den von Rom entfernteren
Kdegssmaupläuen mit Notwendigkeit ergab, mamte eine Tei­
lung der Trnppen von Anfang an znr' VorausseUung des Ge­
liugens. Wenn daher auCh von Haus aus durm die Verteilung
der obersten Gewalt auf zwei Personen der GrundsaUder
Kollegialität gewahrt werden sollte, so hatte die gesmimtliche
Entwiddung längst dazu genötigt; diesen GrnndsaU aufzu­
geben und die Consuln selbständig wirken zu lassen., Dass
die kriegerismen Aufgaben im 5. und 4. labrb. v. Chr. oft
mehrere selbständige Befehlshaber erforderten, wird von der
überlieferung (Liv. IV 7, Dio XL 45) als Begründung für
die Einseuung der tribuni militum consulari potestate ange­
führt. Sie bot die Möglimkeit, die Kollegialität troll der Tei­
lung der Aufgabe zu wahren, mögen auCh andre Gründe für
die Neuerung mitgespielt haben (Mommsen, Staatste'cht JI
1887,182). Im Sammterkrieg war eine Teilung des Heeres
oft notwendig, namentlim seit die Römer in Apulien festen
Fuss g~fasst hatten, um den Samnitern von zwei Seiten bei­
kommen zu können und sie zur Teilung ihrer Streitkräfte zu
nötigen. Deshalb darf die Verteilung der Aufgaben an die
ßinzelnen Consuln bei Livius als das UrsprüngliChe gegenüber
der abkürzenden und zusammenfassenden Bezeimnung 0\
'PWIl<XtOl oder 0\ UTl'<XTOl angesehen werden. Dass im I. 308
die beiden Consuln zuerst den von den Samnitern bedrohten
Marsern zu Hilfe gezogen und dann beide den südlimen
Kriegssmanplall mit Mitteletrnrien vertausmt haben, ist mir
zweifelhaft. Der Sommer würde kaum ausreimen für beide
Kriegshandlungen, wenn sie nameinander anzusellen wären.
Im halte es daher für durdIans glanbhaft, dass jedem Consul
von Anfang seine Provinz zugeteilt war, wie dies Liv. IX 41, 2
bezeugt. Eine andre Frage ist, wieweit die :ältere überliefe.
rung die Verteilung an bestimmte Namen, vorgenommen hatte:
Wenn Fabius HRF 19 (Liv., X 37,14) berimtet, dass nam
einer gemeinsamen Unternehmung der Consuln in Apulien
das eine Heer nam Etrurien übergeführt sei, sed ab utro cor~'
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sule non adiecit, so kann man daraus schliessen, dass die Ver­
teilung der Aufgaben auf die N a m e n der beiden Consuln
uusicher ist, wenn anders man diesen Fall verallgemeinern
darf. Es kann sogar zweifelhaft sein, ob im J. 310 wirklich
beide Consuln zuerst in Etrurien tätig gewesen sind, wie
Diod. XX 35, 1 berichtet, oder ob die Verteilung der Provin­
zen, wie sie sich aus Liv. IX 33,1. 38, 1 ergibt, die ursprüng­
liche Überlieferung ist. Denn der Sa\} Diodors (XX 35, ~):

01. M Lctl!v'ircn KctTa TOUTOV TOV Xp6vov I!IlKpaV (bfT)PTJWEVT)~

TI1(j; 'Pwl!ctiwv bUVUIlE.W<;, dbE.Ül(j; €ffOpeT)O'IlV TÜlV 'lllffUlWV TOU(j;
Ta 'Pwl!aiwv <pPOVOUVTa(j; behält seine Giltigkeit auch dann,
wenn der eine Consul Samnium von Westen aus angreift.
Es scheint sehr wohl denkhar, dass Diodor, der im allge­
meinen die Consulnamen in der Erzählung nicht anführt,
zuerst das allgemeine 01. ÜffllTot geschrieben und erst bei
der Nötigung, die Taten der Consuln auf. verschiedene n

.Kriegsschauplätsen zu berichten, sich zur Trennung entschlos­
sen hätte. Nicht ohne Bedeutung scheint mir, dass auch bei
Livius zuerst von Fabius' Taten in Etrurien die Rede ist. Nur
so lange man in der Vorlage Diodors den ältesten römischen
Annalisten sah, konnte man auf das zusammenfassende 01.
'Pwl!a'iot - das ist bei Diodor das Ursprüngliche, erst später
tritt dafür 01. ü1TaTOL ein - so viel Wert legen.

Aber grade diese Ansicht erweist sich bei schärferer Prü­
fung als unmöglich. Dass Polyb. II 18 und Diodors Bericht
über den Galliersturm nicht aus derselben Quelle abgeleitet
werden können, bemerkt richtig Thouret 1880, 108. Da nun
für Polybios mit guten Gründen Fabius Pictor als Quelle an­
genommen wird, scheidet er für Diodor ans. Aber die ganze
Grundlage der Mommsenschen Annahme ist nicht fest. Er
hebt zwar hervor (5.274), dass Diodor sich rühmt, Lateinisch
zu verstehen, meint aber, wie schon Niebuhr III 265, 396,

dass er lateinische Quellen schwerlich henutst habe. Be­
trachtet man aber die Angabe Diodors genau, so bietet er
selbst die Entscheidung. Er sagt nämlich (I 4,4): ~Il€l(j; lap

'Alupiou Tij(j; L1KE.Aia(j; OVTf.(j; Kai bta TfJV effll!lEiav T01<; E.V
TiJ V~O'IV ffoÄMv EI!Itf.lpiav TI1<; 'PWl!ctlWV btaMKTOU ff€Plff€ffOlT)­
I!EVot, mxO'a<; TU(j; Tf\<; ~l€l!ovia<; TauTllCb ffpaEelCb &Kj)lßÜl<; &veM·
ßOI!€V EK TÜlV ffUP' EK€ivot<; UffOI!VT)I!UTWV EK ffOAAÜlV Xp6vwv
TETI1PI1I!€Vwv. Wer sich bei der Angabe seiner Quellen für
die römische Geschichte auf seine Kenntnis der lateinischen
Sprache beruft, kann für sie nur oder vorwiegend lateinisch
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geschriebene Quellen herangezogen haben. Ob aus den Schluss­
worten etwas über ihre Zeit zu entnehmen ist, muss dahin­
gestellt bleiben. Denn auch, wenn Diodor eine jüngere Fas­
snng benntzt hat, wusste er, dass diese von langer Zeit weiter­
gegebenes Material enthielten7). Jedenfalls die Fabinshypo­
these ist erledigt. Was man ausser allgemeinen Erwägungen,
die nichts beweisen, angeführt hat, ist z. T. schon durch die
bisherigen Erörterungen erledigt, das Übrige muss anders
gedeutet werden. Bei Annahme einer lateinischen Quelle

.erklären sich aufs einfachste die lateinischen Namensformen,
wie TOUcrKWV (XIV 117, 6 in einer Variante), K<Upmuv (so
Ed. Meyer XIV 117, 7; KEpiwv codd.), 'ArroUAta (XIX 10, 1. 72,
5. 8. 76, L corr. Drachmann, vgI. Strab. VI 277 C 0\ b' ETC1XW­
plOl rriicrav nlV /lETa TOU~ KaAaßpouc; 'ArrouAtav KaAOUcrt), I:all­
VlTal (wie Eustathios ausdrücklich bezeugt); zweifelhaft ist
I:apboYla XV 27,4, da nicht Sardinien gemeint sein kann.
In der verschiedenen Wiedergabe des Namens Verrugo (XIV
11, 6 "EppouKa. XIV 98, 5 OUEPPI1Ttvo~ als gen.) darf man ver­
schiedene Versuche des Schriftstellers sehen, den fremden
Namen im Griechischen wiederzugeben.

Mommsen geht (S.222) aus von den Angaben über die
Beamten des J. 434. Durch Liv. IV 23,1 sind wir über sie
genan unterrichtet: eosdem consules (wie im Vorjahr) inse­
quenti anno refectos, lulium 111 Ver ginium iterum, apud Mac­
rum Licinium invenio. Valerius Antias et Q. S) Tubero M.
Manlium et Q. Sulpicium consules in ewn annum edunt.
ceterum in tam discrepanti editione et Tubero et Macer li­
bros linteos auctores profitentur; neuter tribunos militum eo
anno fuisse traditum a scriptoribus antiquis dissimulat. Lici·
nio libros haud dubie sequi linteos placet, Tubero incertus
veri est. Mit diesen antiqui scriptores stimmt Dioel. XII 53, 1
überein: €rr' äpXOYTOC; b' 'A9~vTI(Jw EUKAElbou 'PwllatOl KaTE­
crTr\crav Q.vTl TWV umhwv XlAl!ipxou~ TpE1C;; MapKov M<iAAlOV 9),
KOtVTOV I:oArrlKlov TTplX1TEETdTOV KaI. I:iPOUIOV KOpV~AlOV. Die

7) Dass man unter diesen Ön:Of..lVnl.lllTQ uicht die Annales maximi
verstehen kann (so E. Pais, Storia di Roma I 1,76), bemerkt Lenze
1909,75 rid:ttig: es fehlt bei Diodor ja grade, was für diese bezeid:t­
nend ist.

8) atque Tubero verbessert ricbtig W. Soltau, Herrn. XXIX 1894, 631.
9) Die Hs. haben llavlOV; das könnte auf die lateinische Form Mnv­

AlO<; hindeuten, die aueh XV 35, 3 unter der leid:tteu Verderbnis f..lUV{A10C;

bewahrt ist.
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Fasti Capitolini lassen nns für dieses Iahr im Stich; Hy~

datius gibt Capitolinus und Cossns, das Chronicon Paschale
Capitolinus und Camerinus als Consuln an. Der Tatbestand
ist also vollkommen klar: Antias und Tubero geben von deli
drei Kriegstribunen die beiden ersten Namen als Consuln an;
dasselbe ist für das Chronicon Paschale vorauszusetzen, denn
Camerinus ist ein Beiname der Sulpicier. Hydatius bin­
gegen hat.von den Namen der drei Kriegstribunen den ersten
und den dritten ausgewählt. Ursprünglich hatte also die ge­
meinsame Quelle dieser Fasten ebenfalls alle drei Namen.
Wenn Antias die beiden ersten Namen wählt, so ist es wahr­
scbeinlich, dass sie in derselben Reihenfolge überliefert waren,
wie sie bei Diodor stehen.

Diodor stimmt also hier mit denscriptores antiqui über­
ein, die Tubero und Macer anführen. Wenn Macer tro\)dem,
seinen libri lintei folgend, die Consuln des Vorjahres wieder­
holt, uud Tnbero sich ebenfalls für seine abweichende Angahe
auf die libri lintei beruft, so ist mit uubedingter Sicherheit
zu schliessen, dass diese keiue alten Urkunden waren, ja dass
sie nichts als eine Erfindung Macers sind. Dieser berichtet
aus ihnen etwas Falsches, weil er deu drei Namen der Kriegs­
tribunen entgehen will, d. h. er schwindelt 10). Auch Autias
hat statt der drei Kriegstribuneu zwei Consuln genannt. Tu­
bero aber hat die libri lintei auch nicht gesehen: er nimmt
die Consulnamen aus Antias und das Zeugnis über die libri
lintei aus Macer, ein Musterbeispiel für seine Arbeitsweise,
von der sich auch sonst Spuren nachweisen lassen. Doch dies
bedarf einer besonderen Untersnchnng, die hier nicht gegeben
werdeu soll. Die libri lintei sind also ein Erzeugnis der Ein­
bildungskraft Macers. Es war ein arger Missgriff, wenn Be­
loch 1926, 1 in ihnen alte Urkunden sah, die also neben den
commentarii pontificumbestanden haben müssten, ohne ihrer
Aufsicht zu unterstehen, und gar Macer und Tubero wegen
ihres Urkundenstudiums belobte. Schon die Angabe Macers,

10) Leu:/:e 1909,269 macht einen Versuch, Macers Angahe zu retten.
Die Kriegstrihunen hätten ab vitia creati ahgedankt und dann seien die
Consulu des Vorjahres wiedergewählt worden. Das widerspricht Maeers
eigener Angahe, dass die scriptores antiqui die Kriegstribunen, d. h. nur
die Kriegstrihunen angeführt hätten. Dass die ·libri lintei sowohl Con­
suln wie Kriegstribnnen ver:/:eiehnet hätten, nimmt Lenze irrig an. Der
Fall des J. 445 v. Chr. (Liv. IV 7; Dion. Arch. X 162) darf nicht einfach
übertragen werden.
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dass diese libri lintei, die er für das 5. Jh. v. Chr. zitiert, in
dem ers.t im J. 344 v. Chr. gegründeten Tempel der Juno
Moneta (Liv. VII 28, 6) aufbewahrt seien, ist höchst verdäch­
tig. Macer wählte jedenfalls diesen auf dem Capitol gelege­
nen Tf'mpel, um die Erhaltung der wichtigen Urkunden beim
Gallierbrand zu erklären. Das ist zwar zeitlich verfehlt, aber
es wird verständlich als Antwort· auf die Tatsache, dass Clau­
dius sein Geschichtswerk erst mit dem Galliersturm begann,
wahrscheinlich mit der Begründung, dass man ans der Zeit
vorher keine sichere Kunde habe (Liv. VI 1,2). Beloch be­
hauptet allerdings, dass wie die andern Annalisten auch Clau­
dius seine Erzählung mit der Gründung der Stadt begonnen
habe. Aber Gell. XVII 2 bietet aus dem ersten Buche des
Claudius nicht weniger als 19 Bruchstücke, die er bei flüchti­
gem Lesen aus sprachlichen Gründen ausgehoben hat. Keines
VOn ihnen weist auf die Zeit vor 390, eine ganze Reihe gralle
auf diese Zeit. Aus HRF 15 (Gell. VI 11, 7) ergibt sich, dass
das erste Buch auch noch den Beginn des zweiten Samniter­
kriegs nmfasst hat, HRF 19-21 führen auf die Niederlage
von Caudium, frg. 22 sogar wahrscheinlich auf das J. 311
(vgl. Liv. IX 31,14 H.). Bei dieser Stoffverteilung bleibt für
die ältere Geschichte kein Raum, zumalda doch sonst die Kö­
nigszeit bei den älteren Annalisten ziemlich a.usführlich dar­
gestellt war. Dass die libri lintei keine alten Urkunden waren,
macht überdies schon der Schreibstoff wahrscheinlich. Denn
Plin. Nat. hist. XIII 69 (aus Varro) bezeugt, dass volumina
lintea für private Aufzeichnungen verwendet seien. Varro
hat also die linnenen Urkunden Macers nicht gekannt. Wenn
Tnbero und Macer sich für verschiedene Angaben anf sie be­
rufen, so ist damit ihre Unechtheit einwandfrei erwiesen.

Die Liste der drei Kriegstribunen des 1. 434 lag also der
Urquelle des Antias und der beiden erhaltenen Fasten noch
vor. Mommsen hat die Übereinstimmung Diodors. mit den
scriptores antiqui als ein Zeugnis für Fabius gewertet. Aber
bei Livius wird Fabius nirgends so bezeichnet; er ist für ihn
scriptorum antiquissimus (144,2), longe antiquissimus auctor
(Il 40, 10); vgl. auch II 18, 5 apud veterrimos auctores (vgl.
Cic. Rep. 11 56) und VIII 30, 7 apud antiquissimos auctores,
wo die Beziehung auf Fabius durch 3Q,9 seu credere libet
Fabio auctore gesichert ist. Die scriptores antiqui sind also
als Geschichtsschreiber zu betrachten, die dem Macer zeitlich
näher stehen als Fahius, um wieviel, das lässt sich nicht sageu.
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So erweist sich also Diodors Quelle zwar als besser als
Antias, Macer und Tubero. Aber da die unmittelbare Vor­
lage der beiden zule\)t genannten und die Quelle des Hyda­
tius uud des Chronicon Paschale noch das Echte ebenso gut
wie Diodor bewahrt hatte, ist über die. Zeit seiner Vorlage
uichts Bestimmtes ausgesagt. Ed. Meyer glaubt sie vor Piso
anse\)en zu müssen, weil dieser zu den vier bei Diod. XI 68, 8
genannten Volkstribunen noch einen fünften hinzufüge (HRF
23). Aus dem Wortlaut Diodors schloss er zunächst, dass hei
ihm für das J. 471 die Einführung zweier neuer Stellen an­
gedeutet sei: TOTE rrpWTW'i; KaTE<1n1.611<1av l:lll/AapxOl T€TIapE<;;,
r li'io<; LtKlVIO<; Kal AEUKIO'i; NE/lETWPIO<;;, rr p ö <; b € T0 UT0 1<;
MapKO<;; ÄOUlAAW'i; Kal LrroptO<; 'AldAlO<;;. Aber Diodor glie­
dert auch sonst die Aufzählung von vier Namen in dieser
Weise (XIII 38, 1. XII 80, 1. 82, 1). Als er dann (Herm. XXX
1895, 1 Kleine Schriften 1910,353 H.) in den 4 Tribunen die
Vorsteher der 4 städtischen Trihus erkannte, hat er auf jene
Deutung verzichtet. Oh die annalistische Überlieferung, die
ursprünglich zwei Tribunen kannte, einfach zu verwerfen ist,
sei dahingestellt. Da bei Diodor durch die Stellung bin.mpxm
T€TTap€c; das am Schlusse des Kommas stehende Zahlwort
betont ist, darf mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass
Diodors Quelle vorher ebenfalls von zwei Tribunen wusste.
Nur so lange man aus Diodors Schweigen schliessen durfte,
konnte man das ohne weiteres bestreiten. Doch dies kommt
für unsre Untersuchung nicht in Betracht. Bei Piso (Liv. II
58, 2 HRF 23) werden dieselben Namen wie bei Diodor. in
derselben Reihenfolge unter Beifügung eines fünften ange­
führt: nominat quoque tribunos: Cn. Siccium L. Numito­
rium M. Duillium Sp. lcilium L. Maecilium. Die kleinen Ab­
weichungen in den Namen sind ohne Bedentung, mögen sie
den Abschreibern oder Diodor selbst zuzuschreiben sein. In­
des Meyers Schluss wäre nur dann gesichert, wenn wir anneh­
men müssten, dass Pisos Fünfzahl von seinen Nachfolgern
allgemein angenommen wäre. Sie ist ja nicht nur eine Zahlen­
frage, sondern berührt eine wichtige staatsrechtliche Frage,
da die Zahl der Tribunen in der Überlieferung - wenn auch
sicher falsch mit den Klassen der Centurienverfassung in
Zusammenhang gehracht wurde. Dass Pisos Ansicht bei sämt­
lichen Nachfolgern durchgedrungen sei, ist keineswegs vor­
auszuse\)en. Ebensowenig ist dies der Fall gewesen bei seiner
Annahme, dass L. Tarquinius Superbus der Enkel, nicht der
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Sohn des L. Tarquinius Priscus gewesen sei, so schön er auch
diese Annahme durch seine Berechnung gestübt hatte. Dion.
IV 7 sagt ausdrücklich: EK€lVOC; rap €V Tate; eVlO.uO"ialC; rrpaT­
llaT€ialC; TO{)TO 10"ToPTJK€ llovoC;.

Freilich scheint noch eine Tatsache vorzuliegen, die dazu
nötigt, Diodors Quelle in die Zeit des zweiten punischen Krie­
ges oder bald darnach anzuseben. Nachdem er die im J. 315
erfolgte Anlage der Kolonie Lucena erwähnt hat, fährt er
fort (XIX 72, 8): EK TeXthl1e; b' oP"Uhj.t€VOl bl€1ToMj.touv Toi~ I:UIJ.­
ViTU1C;, ou KUI(We; Ti1~ a<l'qlllAElaC; rrpOVOll<l'O:Il€VOl' bllx Tap mUTllv
TflV rrOAlV OU fJOVOV €V TOUTtV T~ rrOA€/ltV €rrpOn'PllO"av, aHa
Kat (KaTa) TOU~ j.t€Ta miha T€VO'!(~VOU~ Ewe; TWV Ku9' ~j.tae; xpo­
vwv bl€TEA€O"UV opj.t'llTl1Pi41 XpWj.tEVOl KaTn TWV rrAl1O"iov e6vwv.
Das schien sich nur auf den zweiten punischen Krieg be­
ziehen zu können. Deshalb meinte Ed. Schwartz (RE. V 696),
die Zeit der Quelle Diodors stehe fest; man habe also nur
die Wahl zwischen Fabius Pictor und Cincius. Dann müsste
also Diodor so gedankenlos gewesen sein, die Bezeidmung
€w~ TWV Ka9' ~j.taC; Xp6vwv einfach aus der fast 200 Jahre
älteren Quelle mit abzuschreiben. Ich bestreite nicht, dass
dies möglich ist. Aber da wir bei Diodor mit einer lateini­
schen Quelle zu rechnen haben, ergibt sich bei jener Annahme
eine Schwierigkeit. Hier hat Beloch (1926, 126) das erlösende
Wort gesprochen, das daran erinnert, dass während des mar­
sischen Krieges im nördlichen Apulien wichtige Kämpfe aus­
getragen worden l!iud. Freilich werde Luceria im Zusammen­
hange damit in unserer Überlieferung nidlt erwähnt. Aber
da Venusia und Canusium abgefallen waren, hätte Luceria
sehr wohl einen Stübpunkt für die Römer bilden können. Das
ist sogar aus unserer geschidltlichen Überlieferung deutlich
erkennbar. Nicht allzuviel ist darauf zu geben, dass unter den
abgefallenen Völkeru bei Liv. perioch. 22 die Apuler nicht
erwähnt werden. Wichtiger ist der Bericht Appians (civ. I 52,
227) über die Kämpfe, die C. Cosconius in dieser Gegeud
im J. 89 ausgefochten hat. Da er zuerst Salapia und Cannae
erobert, scheint er von Norden aus vorgedrungen zu sein.
Dann durchzieht er nach Appian das Gebiet von Larinum,
Venusia und Auscnlum und marschiert weiter nach Süden ins
Poediculerland. Er wird also beim Vormarsch gegeu Salapia
Luceria berührt haben und muss nach der Eroberung vou
Cannae und einem missglückten Angriff auf Cauusium wie­
der durch Luceria marschiert sein, bevor er in das Gebiet von
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Larinum eindringen konnte. Zweimal hat er also mindesteus
diese Stadt berührt. Somit kann er sich ihrer sehr wohl als
StÜlJpunkt bedient haben. Zu beachten ist, dass bei Liv., IX
26, 3 ff. diese Beziehung auf die Gegenwart fehlt. ledenfall$
ist die Beziehung ausschliesslich auf den zweiten puuischen
Krieg hinfällig geworden. Ja es erscheint viel natürlicher, in
Diodors Worten Kenel TOU~ /lETU Taum TEVOIlEVOU," (1t'OAEf.10U<;;)
uicht allein auf den ,zweiten punischen Krieg zu beziehen,
sondern auf diesen und den marsischen Krieg. Rührt diese
Bemerkung über die militärische Bedeutung von Luceria von
Diodor selbst her, so folgt daraus nichts für die· Bestimmung
seiner Quellen. Auf alle Fälle ist der Schluss, dass sie dem
zweiten punischen Kriege nahe stehe, hinfällig geworden.

Beloch 1926,127 hat mit Recht darauf hingewiesen, dass
die Namen der samnitischen Führer, die die annalistische
Überlieferung für die ältere Zeit bietet, von Männern über­
tragen sind, die im marsischen Kriege hervorgetreten sind.
Das gilt natürlich auch für Statius Gellius (Liv. IX 44, 13;
bei Diod. XX 90,3 zu reAAlo<;; ra'io~ entEitellt). Darnach hätte
man die Vorlage Diodors in die Zeit kurz nach jenem Kriege
zu selJen. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Be­
merkung über die militärische Bedeutung von Lueeria von
Diodor aus seiner Quelle übernommen ist. Damit erledigt sicb
der Einfall von H. Philipp RE XIII 1565, der meint, dass
Diodor diese Kenntnis dem Poseidonios verdanke.

Ist also Diodors Vorlage nicht Fabius, sondern ein späte­
rer, lateinisch schreibender Annalist, der spätestens dem Men­
schenalter vor Licinius Maeer angehören muss, so erklären
sich auch die Varianten aufs einfachste.. Zwei Möglichkeiten
dürfen wir von vornherein als unglaubhaft ablehnen: 1. dass
sie sich bereits bei Fabius gefunden hätten; denn woher hätte
der erste römische Geschichtsschreiber eine solche Nebenüber­
lieferung nehmen können? 2. dass sie von Diodor selbst aus
einer zweiten annalistischen Quelle beigefügt seien. Gewiss
hat er in der griechischen Geschichte gelegentlich Abweidmn­
gen und Zusä!)e aus einer Nebenquelle angemerkt. Aber dass
er für die von ihm doch sehr als Nebensache behandelte rö­
mische Geschichte der Frühzeit zwei Annalisten herangezogen
haben sollte, erscheint wenig glaubhaft. Und ist es wahr­
scheinlich, dass er XIV 102, 4 eine andere' Quelle eingesehen
habe, nm eine Variaute über die Grösse der Aekerlose nach·
zutragen? Auch Belochs Annahme, dass sie aus der Quelle
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der Consulliste stammten, ist nicht eben glaubhaft. Er schei­
det die Nachrichten ganz willkürlich zwischen dieser und der
Hauptquelle, eigentlich nur nach dem Umfang. Gehört aber
Diodors Annalist einer späteren Zeit an, so hindert nichts
anzunehmen, dass Diodor diese Beigaben bereits bei ihm vor­
gefunden habe. Eine Behandlung im einzelnen scheint nicht
nötig, zumal da sich aus ihnen, soviel ich sehe, nichts gewin­
nen lässt, was zur näheren Bestimmung der Quelle dienen
könute. Immerhin sei auf Belochs Bemerkung (1926, 117)
hingewiesen, dass Ackerlose von 28 iugera für die Zeit der
Erobernng Veiis unwahrscheinlich seien; "so grosse Landlose
siud erst nach dem Hannibalischen Kriege gegeben worden".
Stammt also die römische Geschichte bei Diodor nicht aus
FaMns, so brauchen wir diesen nicht mit Angaben zu belasten,
die in seine Zeit schwer sich einfügen lassen. Wenn ihm zu­
zuschreiben wäre, was über die Erreichung des Consulats
durch die Plebejer im J. 450 bei Diod. XII 25 berichtet wird,
so müssten wir mit einer ganz übeln Verwirrung uuserer älte­
sten Überlieferung rechnen. Dass bei den späteren Annalisten
eine solche Vorstellung aufkommen konnte, erklärt sich viel­
leicht aus einer Verquickung des Consulats mit dem Militär­
tribunat. Bei diesem haben anscheinend die Plebejer die Mög­
lichkeit gehabt, gewählt zu werden. Doch lassen sich anch an­
dere Möglichkeiten ansdenken. KJimke 1881, 6 glaubt, dass
Diodor einige spätere Geseße oder Anträge fälschlich in die
Verhandlungen hereingezogen habe. Da er auch sonst Ereig­
nisse mehrerer Jahre zusammenfasst, ist diese Ansicht durch­
aus glaubhaft. Auch die Bezeichnung der Volkstribnnen, wie
sie an derselben Stelle vorliegt, ist für die Zeit des FaMus
unglaubhaft. Mit Recht bemerkt Ed. Meyer (Kleine Schriften
1910,370), dass die Kennzeichnung der Volkstribunen durch
die Worte bEKa aipelcrSlll bl']j.tapxou~ j.tETicrTa~ EXOVTCt~ €tou­
(jia~ kaum vor der Gracchenzeit möglich sei.

Einen Namen für die Quelle von Diodors Annalen zu nen­
nen, sind wir, soviel ich sehe, nicht in der Lage. Piso jeden­
falls (so Klimke 1886,32; L. Cohn, Philo1. XLII 1884,19;
Triemel 1889, 345) ist sowohl für die Annalen wie für die Be­
amtenliste ausgeschlossen. Denn bei ihm fehlten die Consuln­
paare Ap. Claudius L. Volumnius (01. 118, 2 306 bei Diod.
XX 45, 1; 307 bei Liv. IX 43, 2) und P. Coruelius Q. Marcius
(01.118,3 305bei Diod. XX 73, 1; 306 bei Liv.IX42,11),
wie Liv. IX 44, 2 ausdrücklich bezeugt. Da Diodor zu dem
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zweiten I ahre eine zieJ;lllicl:t ansführlicl:te Erzählung bietet,
kann er auch für die Auualeu Piso nicl:tt benunt habeu. Über­
dies stimmen aucl:t seine Angabeu über die 4 Volkstribunen
nicht zu Piso (s. S. 220). Wenn Ed. Meyer (Geschichte des Al.
tertums V, 139) an Cassius Hemina denkt, so ist dies eine
Möglicl:tkeit, aber nicl:tt mehr. Seinen Scl:tluss, dass Diodors
Annalist älter als Piso sein müsste, haben wir als nicl:tt zwin·
gend abgelehnt. So bleibt uns nicl:tts übrig, als uns in diesem
Punkte zu bescl:teideu. Wir dürfen keineswegs voraussenen,
dass Diodors Qnelle einer von den uns einigermassen näher
bekannten Annalisten gewesen sei. Nur dass sie nicl:tt der
Frühzeit römiscl:ter Gescl:ticl:ttsscl:treibung angehört, darf als
gesichert gelten.

Mit der Widerlegung der Fabiushypothese ist uns ein be­
träcl:ttliches Stück ältester Annalistik, das wir zu besinen
glaubten, verloreu gegangen. Es hat sicl:t als eiu Scl:teiubesin
erwieseu. Aber diesem Verlust steht die Erkenutnis gegen­
über, dass die Anualistik nocl:t bis in die Zeit der Vorlage
Diodors verhältnismässig rein erhalten war, dass die Entstel­
lungen erst seit der sullanischen Zeit nm sich gegriffen ha­
ben. Denn dass wir in Diodors Mitteilungen eine Quelle
haben, die wesentlich reiner fliesst als die livianiscl:te Erzäh­
lung, das bleibt bestehen. So bestätigt sicl:t aucl:t durcl:t diese
Untersucl:tung, was Cicero über die römiscl:ten Gescl:ticl:tts­
schreiber sagt (De ant. 11 54): ceteri (d. h. die Vorgänger des
Coelius Antipater) non exornatores rerum, sed tantum narra­
tores fuerunt. Zu diesen gehört der Annalist, dem Diodor
seinen Stoff entnommen hat. Er war nocl:t frei von den Aus­
scl:tmücknngen, durch die besonders Autias und Macer den
gescl:tichtlicl:ten Rohstoff ausgestaltet haben.

Erlangen Alfred Klo t z.




